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Vonruürfe gegen Verfassungsschutz haltlos

Eine angebliche "V-Mann-Affäre" des Brandenburger Verfassungsschutzes war in die Medien geraten, als die

Staatsanwaltschaft Berlin am 20. Juli am Rande eines Konzertes in Berlin-Marzahn Toni S. festnehmen ließ -

ohne sich mit den zuständigen Brandenburger BehÖrden abzustimmen.

Seither wucherten, genährt durch zahlreiche lndiskretionen außerhalb Brandenburgs, die Spekulationen und

Verdächtigungen. lhnen konnte die Verfassungsschutzbehörde kaum entgegentreten, da ihr tiber Monate

Einsicht in die entsprechenden Akten venryehrt wurde.

Heute verurteilte das Landgericht Berlin Toni S. wegen Volksverhetzung, Gewaltdarstellung und Verwendung

verfassungswidriger Kennzeichen zu zwei Jahren auf Bewährung.

I nnenministeri um begrüßt Verurteilung

Der ehemalige V-Mann des brandenburgischen Verfassungsschutzes Toni S. hatte die CD "Noten des Hasses"

der rechtsextremistischen Berliner Band "White Aryan Rebels" (WAR) ebenso wie andere verbotene Tonträger

vertrieben.

Er behauptete vor Gericht, er habe dafor Rugkendeckung vom VerfassurEsschutz bekommen. Leider ist diese

durchsichtige, zur eigenen EnthsturE \orgebrachte Schutzbehauptung urEePrüft stehen geblieben; was der

V€rfassungsschutz selber hierzu vortragen kann, ist im Prozess gar niclrt berUcksichtigt worden. Tatsächlich hat

sich Toni S. über klare Weisungen von Seiten der Verfassungsschutzbetörde hingesetA und ohne deren

Kenntnis Geschäfte betrieben, mit denen er sich strafbar gemacht hat.

Dafur ist er nun zu Recht verurteilt worden. Denn soweit er außerhalb des \,om VÖrfassurEsschutz ge§etaen

HandlurEsrahrnens agiert hat, haftet er selbst dafür; die VerfassurEsschutzbehörde ist nicht verai'rtwortlich fUr

Taten, die ein V-Mann unabgestimnt und auf eigene Faust begeht

Die Aufgabe des V-ManrEB

Welche Rolle hatte der VerfassungsschrlE Toni S. zugedacl"rt? Toni S. war V-Mann - also eine Person aus der

rechtse*remistischen Szene, die mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeitete, damit ebendiese Szene

aufgerollt werden konnte. Er hatte u. a. den Auftrag, die hochkonspirativ agierende Barid WAR, ihre

produktionsbeziehurEen und die Vertriebswege ihrer CDs aufzuklären. Um an die internationalen Hintermänner

und an das Nletz der Vertreiber in Deutschland näher herärzukommen, war der V-Mann mit Wissen der

brandenburgischen Verfas§urEsschtJtzbehÖrde an der Verbreitung einer bestimmten Menge der inkriminierten

CD,beteiligt; nicht jedoch an deren ProduKion.

Die Verbreiturp \rerfassurEswidriger Propagandamittel ist a ar nach § 86 Absatz 1 Strafgesetzbuch \rerboten.

1 von2 23,09.201313:26



V-Mann verurteilt I Verfassungsschutz

Doch bestimnrt der Absatz 3 dieses Paragraphen, dass man sich nicht strafbar macht, wenn die Verbreiturlg

verfassungswid.riger Propagandamittel der Abwehr verfassungswidriger Bestrebun§en dient. Der äveck

rechtfertigt in diesem Fall das Mittel. Der Zweck die Aufklärung und nachfolgende Zerschlagung eirns

internationalen RirEes \/on Prodrabnten und Vertreibern, die menschemrerächtende, tEtzerische Aufrufe auf

Torrträgern in der einschlägigen Szene rrerbreiteten und mch massiver v€rb!'eiten wollten. Das Mittel: eire

zeitlich und sachlich begrerzte Mitwirkung an diesem Treiben. Diese Rechtsauffassung hat gute Gr0nde für

sich.

U rgeheuerliche Vorwürfe

Die BehaupturE der Berliner StaatsarMaltschaft, die ausländischen Hersteller und die inländEchen Vertreiber

seien arch ohne Zutun des brandenburgischen Verfassungsschutzes bekannt, tritrt nicht zu. Und der

urgeheuerliche VoMurf, ohne den Verfassungsschutz hätte es die inkriminierte CD gar nicht gegeben, verdient

eine scharfe ZurtlckweisurE.

Melmehr hat der unabgestimmte, \oreilige Zugriff \,om.2O. Juli dafür gesorgt, dass nun weitero Personen, die in

die Produktion und den Hardel mit rechtsextremiEtischen Tonträgern verwickelt sind, nicht belangt werden

könnön. Denn es fehlt an Beweisen gegen sie, die bei einem professionelleren Zusamreßpiel der

Sicherheitsbohörden Mtten erlarEt werden könrEn.

Die lleonazis frohlocken darüber.

Weitere ErmittlurEen

Ein VoMurf zielt auch auf den zuständigen V-Mann-Führer, also den Bediensteten des Verfassungsschutzes,

der den V-Mann anleitete: Er habe Straftaten des V-Mannes gedeckt und deren Aufklärung vereitelt.

Dergleichen darf sich ein V-ManF,FUhrer selbst\€rständlich nicht zuschulden kommen lassen. Nunmehr wird in

dieser Sache eine Staatsar.Maltschaft in Brandenburg ermitteln. Dem zu eMartenden Verfahren kann die

VerfassungsschuEbehörde guten Gewisser6 erilgegensehen.
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